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Die Abgeordneten zum Nationalrat Onodi, Sig1 und Genossen haben am 

2. März 1994 unter der Nr. 6180/J an meinen Amtsvorgänger eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Supervision für 

Mitarbeiter der Rettungsorganisationen gerichtet, die folgenden 

wortlaut hat: 

"1. Wie beurteilen Sie die Chancen, ein flächendeckendes Angebot 
von Supervision für haupt- und ehrenamtliche, entsprechenden 
Belastungen ausgesetzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
österreichischen Rettungsorganisationen bereitzustellen? 

2. Welche Hilfestellungen könnte Ihr Ressort dabei zur Verfügung 
stellen? 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Grundsätzlich ist die Überlegung, Supervision für die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen anerkannter Rettungsorganisationen anzu­

bieten, durchaus zu begrüßen. Da die Angelegenheiten des 

Rettungswesens aber sowohl in Gesetzgebung als auch in Vollziehung 

in die ausschließliche Kompetenz der Länder fallen, kann ich die 

Frage nach einer Beurteilung der Chancen für ein flächendeckendes 

Angebot nicht beurteilen. 
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